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§ 67e StROG Ubergangsbestimmung
zur Novelle

StROG - Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Bestehende Seveso-Betriebe, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 96/82/EG gefallen sind und nunmehr in
den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/18/EU fallen, sind spdtestens bis zur nachsten Revision im
Flachenwidmungsplan ersichtlich zu machen. Dasselbe gilt fir bestehende Betriebe, die bisher nicht in den
Anwendungsbereich der Richtlinie 96/82/EG gefallen sind und nunmehr in den Anwendungsbereich der Richtlinie
2012/18/EU fallen.

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der NovelleLGBI. Nr. 61/2017 anhangigen Verfahren sind nach den bis zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle geltenden Bestimmungen zu Ende zu flhren, sofern zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Novelle der Beschluss uUber die Auflage des Oortlichen Entwicklungskonzeptes oder des
Flachenwidmungsplanes bereits gefasst oder die Anhorung des Flachenwidmungsplanes bereits eingeleitet wurde.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 61/2017

In Kraft seit 07.07.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=61/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=61/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 67e StROG Übergangsbestimmung zur Novelle
	StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010


